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BK Gonarthrose

Die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung verfügen mit § 3 Berufskrank-
heitenverordnung (BKV) über ein Instru-
ment, welches seit vielen Jahren eine er-
folgreiche Umsetzung des Grundsatzes 
Prävention vor Rehabilitation ermöglicht. 
Im Folgenden soll die Anwendbarkeit die-
ser Rechtsvorschrift auf die Berufskrank-
heit (BK) Gonarthrose untersucht wer-
den.

§ 3 Berufskrankheitenverordnung 

Möglichkeiten

§ 3 BKV zielt vorrangig auf die Vermei-
dung von Gesundheitsschäden vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls ab, allerdings 
besteht auch ein Handlungsspielraum bei 
anerkannter Berufskrankheit. Das grund-
sätzlich zur Verfügung stehende Leis-
tungsspektrum im Rahmen von § 3 BKV 
unterscheidet sich nicht von demjenigen 
bei anerkannten Versicherungsfällen auf 

der Grundlage von Arbeits-/Wegeunfäl-
len und Berufskrankheiten. Mit Blick auf 
§ 3 Abs. 2 BKV kann sogar von einem wei-
tergehenden Leistungsspektrum gespro-
chen werden. Vorhandene Erfahrungen 
aus der Anwendung laut § 3 BKV zeigen, 
dass gerade die frühe Intervention Erfol-
ge aufzeigt [5].

Die dokumentierten Maßnahmen 
zur individuellen Prävention aus 2008 
(. Abb. 1) weisen einen Schwerpunkt bei 
den Hauterkrankungen aus. Dies wird im 
Wesentlichen darauf zurückgeführt, dass 
für diese eine standardisierte Verfahrens-
beschreibung zur Verfügung steht [3], die 
darauf abzielt, durch frühe Intervention 
mit geeigneten Maßnahmen nachhalti-
ge Erfolge zu erreichen. Das Verfahren 
bei den Hauterkrankungen wird seit vie-
len Jahren erfolgreich durchgeführt, eine 
frühzeitige Leistungsgewährung steht im 
Vordergrund. Dies wird dadurch unter-
stützt, dass eine Leistungsgewährung 
auch dann ermöglicht werden soll, wenn 
noch nicht alle versicherungsrechtlichen 
Fragen abschließend geklärt sind und bei 
Maßnahmen unterhalb von § 3 BKV, den 
so genannten niederschwelligen Maßnah-
men [4], keine abschließende Zuständig-
keit für den Unfallversicherungsträger be-
steht [2].

Grenzen

. Tab. 1 gibt einen Überblick der bis Fe-
bruar 2010 dokumentierten Gonarthrose-
meldungen. Ausgewiesen sind Mengenge-
rüste der Meldungen und die Art der ver-
sicherungsrechtlichen Entscheidung. Die 
Dokumentation belegt, dass die Unfall-
versicherungsträger Entscheidungen in 

Tab. 1  Bis Februar 2010 dokumentierte Gonarthrosemeldungen 

  Gewerbezweig Anzahl

Anerkennungen Metall 2

Feinmechanik und Elektrotechnik 8

Bau 12

Öffentlicher Dienst 1

Handel und Verwaltung 2

Gesamt 25

Ablehnungen Bergbau 556

Steine und Erden 23

Gas, Fernwärme und Wasser 6

Metall 113

Feinmechanik und Elektrotechnik 11

Chemie 5

Holz 10

Papier und Druck 3

Textil und Leder 13

Nahrungs- und Genussmittel 21

Bau 541

Handel und Verwaltung 82

Verkehr 36

Gesundheitsdienst 26

Öffentlicher Dienst 17

Gesamt 1463

Noch nicht entschieden  181

Gesamt   1669
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den BK-Gonarthrose-Verwaltungsver-
fahren herbeiführen, allerdings sind Maß-
nahmen nach § 3 BKV in diesem Zusam-
menhang nicht dokumentiert.

Worauf dies zurückzuführen ist, soll-
te anhand von 40 BK-Gonarthrose-Mel-

dungen der BG (Berufsgenossenschaft) 
BAU aus dem Jahr 2009 untersucht wer-
den. Es wurde festgestellt:
F  Bei den Meldungen zeigt sich eine 

breite Altersverteilung, allerdings mit 
einem erheblichen Schwerpunkt im 
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Abb. 1 8 Gewerbliche Berufsgenossenschaften, Maßnahmen nach § 3 BKV im Jahre 2008, Obst. 
Obstruktion, Atemwegserk. Atemwegserkrankungen, BK Berufskrankheit
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Abb. 2 8 Alter der Versicherten zum Zeitpunkt der Meldung
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Abb. 3 8 Alter der Versicherten beim Auftreten erster Beschwerden
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Altersbereich zwischen dem 50. und 
60. Lebensjahr (. Abb. 2).

F  Zum Zeitpunkt der BK-Meldung 
standen 75% der Versicherten noch 
im Erwerbsleben, der Schwerpunkt 
des Auftretens der ersten Beschwer-
den lag zwischen dem 40. und 60. Le-
bensjahr (. Abb. 3).

F  BK-Anzeigen werden dem Unfallver-
sicherungsträger nicht immer zeit-
nah beim Auftreten erster Beschwer-
den erstattet. Eine erhebliche Anzahl 
der Meldungen erfolgt sogar erst nach 
einem Intervall von 5 Jahren oder 
noch später (. Abb. 4).

Diskussion

Sofern Maßnahmen nach § 3 BKV im 
Zuge eines Verwaltungsverfahrens ein-
geleitet werden, welches erst mit der Er-
stattung einer BK-Meldung beginnt, be-
steht bei der derzeitigen Meldepraxis die 
Gefahr, dass ein früher Interventionszeit-
punkt verpasst wird. Denn Beschwerden, 
die Behandlungsbedürftigkeit begründen, 
beginnen in vielen Fällen bereits weit vor 
der eigentlichen BK-Meldung. Um diese 
Lücke zu schließen, muss überlegt wer-
den, ob die vorhandenen Erfahrungswer-
te zu § 3 BKV im Rahmen anderer Krank-

heitsbilder für eine frühzeitige, systema-
tische und effiziente Einleitung präven-
tiver Maßnahmen genutzt werden kön-
nen. Hierbei sollten auch Überlegungen 
für eine Intervention bei einem durchaus 
möglichen Kausalitätsrestrisiko einbezo-
gen werden.

Ein Ansatz zur Konkretisierung könn-
te die Durchführung von niederschwelli-
gen Maßnahmen auch für die BK Gonar-
throse sein. Gegenstand des vorliegenden 
Beitrags ist nicht, wie diese im Einzelnen 
ausgestaltet sein können. 

In jedem Fall bedarf es einer versiche-
rungsrechtlichen Festlegung von medizi-
nischen und belastenden Kriterien, die für 
eine Identifikation der in Betracht kom-
menden Fälle grundsätzlich herangezo-
gen werden können. Es werden folgende 
Kriterien vorgeschlagen:
F  Das Merkblatt zur BK Gonarthro-

se [1] enthält zu Krankheitsbild und 
Diagnose wesentliche Beschreibun-
gen, die im Kern für eine medizini-
sche Beurteilung für Maßnahmen 
nach § 3 BKV herangezogen werden 
können.

F  Dies gilt auch für die arbeitstechni-
sche Belastung von 13.000 h, die im 
Wege einer Prognose erreicht werden 

sollen, bevor es zu einem Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben kommt.

F  Eine Fortsetzung der bisherigen Tä-
tigkeit sollte auch der Interessenlage 
des Versicherten entsprechen.

Der Vorschlag für die Fallidentifikation 
ist in . Abb. 5 zusammenfassend darge-
stellt.

Dieser Ansatz muss diskutiert und be-
wertet werden, stellt aber vorbehaltlich der 
weiteren Diskussion eine Möglichkeit dar, 
wie bei der relativ neuen BK 2112 ein Ein-
stieg in die Gewährung von Maßnahmen 
nach § 3 BKV gefunden werden kann.

Fazit

Vorrangiges Ziel von Leistungen nach § 3 
BKV ist die frühe Intervention zur Ver-
meidung des Entstehens einer Berufs-
krankheit. Erfahrungen in der Anwen-
dung liegen vor und zeigen auf, dass es 
möglich ist, durch geeignete Maßnah-
men Arbeitsplätze zu erhalten und be-
triebliche Ausfallzeiten zu verhindern. 
Dies gilt auch für die BK Gonarthrose. Vo-
raussetzung sind die Bereitstellung von 
geeigneten Versorgungskonzepten und 
die klare Beschreibung von Identifika-
tionskriterien durch Ärzte und Unfallver-
sicherungsträger.
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